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Stellungnahme zum Entwurf eines Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 

Im Zentralverband des Deutschen Handwerks 

(ZDH) sind die 53 Handwerkskammern und 48 

Fachverbände des Handwerks organisiert. Der 

ZDH vertritt damit die Interessen von mehr als 

einer Million Handwerksbetrieben in Deutschland 

mit über 5,34 Millionen Beschäftigten und rund 

420.000 Auszubildenden. 

Bei der Umsetzung der energie-, effizienz- und 

klimapolitischen Vorhaben in Deutschland leistet 

das qualifizierte Fachhandwerk schon bisher und 

selbstverständlich auch künftig seinen spezifi-

schen und unverzichtbaren Beitrag. 

Anmerkungen im Allgemeinen 

Vorweg ist hinsichtlich des Verfahrens der Ver-

bändeanhörung zum vorliegenden Geset-

zesentwurf anzumerken, dass die Wirksamkeit 

fraglich erscheint, da fundamentale Punkte des 

Gesetzesvorhabens zwischen den beteiligten 

Ressorts noch nicht geklärt sind. Dies lässt die 

politische Ernsthaftigkeit, mit der das Gesetzes-

vorhaben vorangetrieben werden soll, zumindest 

fraglich erscheinen. 

Trotz der verfahrensbezogenen Kritik begrü-

ßen wir, dass nach langen Diskussionen zum 

Gesetzesvorhaben nunmehr endlich ein offiziel-

ler Referentenentwurf vorgelegt wurde, der ein 

wichtiger Impuls für die Diskussion des Gebäu-

deenergieeinsparrechts ist und in weiten Teilen 

in die richtige Richtung weist. 

Selbstverständlich nutzen wir, da das Handwerk 

umfassend von dem Regelungsbereich betroffen 

ist, gerne die Gelegenheit, den beteiligten Res-

sorts unsere Einschätzung zum GEG zukommen 

zu lassen. 

 

Das Fachhandwerk musste sich bisher auf min-

destens drei Regelungen des Energieeinspar-

rechts am Bau beziehen: das Energieeinsparge-

setz (EnEG), die Energieeinsparverordnung 

(EnEV) und das Erneuerbaren-Energien-

Wärmegesetzes (EEWärmeG). Das auf mehre-

ren unterschiedlichen Regelungen basierende 

Gebäudeenergieeinsparrecht war damit kaum 

praktikabel. Daher begrüßen wir ausdrücklich, 

dass mit dem vorgelegten Entwurf für ein Ge-

bäudeenergiegesetz (GEG) die Vorschriften in 

einem Regelwerk zusammengeführt werden. 

Der verfolgte Zweck, das Ordnungsrecht zu 

entbürokratisieren und zu vereinfachen, wird 

mit dem vorliegenden Entwurf jedoch noch nicht 

erreicht. Zum einen umfasst das GEG deutlich 

mehr Paragraphen als die Summe der zusam-

mengefassten Einzelregelungen, zum anderen 

sind die Regelungen sprachlich teilweise kaum 

noch verständlich. Beispielsweise werden Para-

graphen, wie der § 7 (3) 1 GEG, durch Vollzitate 

künstlich aufgebläht und durch Folgesätze wie-

der ausgehebelt („abweichend von Satz X“, 

„Nicht anzuwenden auf“). 

Ein weiterer Grund für die Komplexität des vor-

liegenden Regelwerkes ist der umfassende re-

gelmäßige Verweis auf DIN-Normen. DIN-

Normen erlangen durch den unmittelbaren Ver-

weis im Gesetz eine Art „Gesetzesrang“. Da die 

Normen selbst in der Regel jedoch kostenpflich-

tig sind, ist der Zugang zu den Normen einge-

schränkt. Dieser Umstand erschwert die vollum-

fängliche Anwendbarkeit des Gesetzes zusätz-

lich. Da dieser Umstand jedoch nicht nur das 

Gebäudeenergiegesetz umfasst, sondern ein 

grundsätzliches Thema ist, sollte der Zugang zu 

Normen an anderer Stelle diskutiert und einer 

niederschwelligen Lösung zugeführt werden. 
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Nur ein verständliches Gesetz kann den Geset-

zesanwender angemessen in entsprechenden 

Schulungsangeboten vermittelt werden. Ein 

tatsächlich einfaches und verständliches Gesetz 

wird von den Marktteilnehmern akzeptiert, kann 

effektiv angewandt werden und stärkt hierdurch 

den Vollzug. Daher muss eine solche Vereinfa-

chung bei einer weiteren Überarbeitung des 

GEG oberstes Ziel sein. 

Zu meinen, dass vermehrte Zwänge den Vollzug 

eines Gesetzes stärken, ist hingegen ein Irrglau-

be. Neben einer einfachen Sprache und ver-

ständlichen Struktur des Gesetzes sollten statt 

Zwänge vielmehr Zielkorridore vorgegeben 

werden, die vor Ort umgesetzt werden müssen, 

dabei aber den örtlichen Realitäten praktikabel 

Rechnung tragen können. Der Vollzug des Ge-

setzes muss zudem vor Ort kontrolliert und im 

Falle von festgestellten Abweichungen geahndet 

werden. Nichts ändert sich im Gesamtergebnis, 

wenn die bisherigen Vollzugsdefizite bei der 

EnEV sich nun im Rahmen eines neuen GEG 

fortsetzen. 

Auch sollten die Anforderungen der Gebäu-

deenergieeffizienzrichtlinie umfassend Ein-

gang in den vorliegenden Gesetzesentwurf fin-

den, was bedauerlicher Weise nicht der Fall ist. 

Damit zeichnet sich ab, dass  bereits unmittelbar 

nach Verabschiedung des neuen Gebäudeener-

giegesetzes dies einer Novellierung unterzogen 

werden muss. Damit einhergehend werden er-

hebliche Friktionen im Markt verursacht, bspw. 

bei den für die Gesetzesanwendung erforderli-

chen Qualifizierungsaktivitäten. 

Auch bei der Zusammenführung von EnEG, 

EnEV und EEWärmeG müssen die seitens der 

Bundesregierung für die Energiewende vorge-

sehenen Grundsätze wie Wirtschaftlichkeit und 

Technologieoffenheit feste Eckpunkte bleiben. 

In weiten Teilen ist dies mit dem vorgelegten 

Gesetzentwurf auch der Fall; gleichwohl können 

und sollten hierbei bestehende Spielräume für 

Verbesserungen erschlossen und genutzt wer-

den. 

Vor dem Hintergrund dieser Eingangshinweise 

äußern wir uns im Folgenden zu ausgewählten 

Regelungen, die für das Handwerk besonders 

relevant sind: 

Anmerkungen im Besonderen 

Quartiere 

Mit dem GEG wird auch auf Quartiere abgestellt. 

Der Begriff wird jedoch nicht definiert. Insofern 

wäre es sinnvoll, unter § 3 GEG eine Quartiers-

definition aufzunehmen. Quartiere sollten dabei 

nicht im Sinne von zusammenhängenden Ge-

bäuden zu klein gedacht werden. Vielmehr sollte 

„Quartier“ ein relativ homogenes Gebiet un-

terhalb der Stadteilgröße bezeichnen. In die-

sem Verständnis wäre Berlin beispielsweise die 

Stadt, „Mitte“ der Bezirk, „Moabit“ der Ortsteil 

und der „Huttenkiez“ oder „Beusselkiez“ das 

Stadtquartier, für das ein Quartiersmanage-

ment eingerichtet wird, das auch von Handwer-

kern betrieben werden können sollte. Bei der 

energetischen Bewertung des Quartiers sollte 

dieses als Ganzes, also quasi „im Mittel“ be-

trachtet werden; mit der Folge, dass z.B. durch 

einen Wärmeverbund alle Gebäude von einer 

effizienten Wärmeerzeugung oder der Nutzung 

von Erneuerbaren Energien profitieren, auch 

wenn diese nur in/auf einem Gebäude installiert 

sind. Gleiches sollte für eine Wärmedämmung 

gelten: Der Neubau fällt energetisch besser aus 

als gefordert, um den denkmalgeschützten Alt-

bau aufzufangen. In einem solchen Quartier 

sollte das Handwerk als Eigentümer/Mieter der 

Immobilien berücksichtigt werden. Dadurch 

würde das Quartier als lebendiges Quartier, 

indem das Handwerk seine Dienstleistungen, 

Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort anbietet, 

konzipiert werden. Zudem könnten gerade ener-
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gieintensive Handwerksbetriebe, wie Bäckerei-

en, oder Tischlereien sowohl als Energielieferan-

ten, als auch als Energieverbraucher im energe-

tischen Quartierskonzept mitgedacht werden. 

Gesamtenergiebedarf 

Zwar soll der Begriff „Gesamtenergiebedarf“ in  

§ 3 Abs. 1 Nr. 10 GEG vermutlich der Klarstel-

lung dienen, doch wird er nicht durchgängig 

einheitlich verwendet: An manchen Stellen wird 

vom Primärenergiebedarf geschrieben, ohne 

dass ein inhaltlicher Unterschied zwischen den 

beiden Begriffen nachvollzogen werden kann. 

Dies kann zu Verwirrung führen und sollte daher 

angeglichen werden. 

Nennleistung 

Die in § 3 Abs. 1 Nr. 19 GEG adressierte Nenn-

leistung weicht von der Definition in der  

1. BImSchV ab, welche auf die höchste, ggf. vor 

Ort eingestellte, Leistung abzielt. Um auch hier 

eine einheitliche Definition zu erzielen und Prob-

leme in der Anwendung zu vermeiden, sollte die 

bereits eingeführte Definition der 1. BImSchV 

übernommen werden. Eine einheitliche Begriff-

lichkeit in diesen beiden wichtigen gesetzlichen 

Vorgaben würde Klarheit für alle Betroffenen 

bringen und Planern sowie installierendem 

Handwerk ermöglichen, den Wärmeerzeuger 

eindeutig rechtssicher an die tatsächlich für das 

Gebäude notwendige Leistung anzupassen und 

somit einen noch höheren Nutzungsgrad für die 

Gesamtanlage zu erzielen. 

Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand 

Grundsätzlich ist es begrüßenswert dass die 

öffentliche Hand aufgrund § 4 GEG eine Vorbil-

dungsfunktion zu übernehmen hat. Diese sollte 

jedoch nicht nur auf öffentliche Nichtwohnge-

bäude, sondern auch auf Wohngebäude gelten, 

die durch die öffentliche Hand errichtet werden. 

Wenngleich der unter anderem in § 4 (1) GEG 

benutzte Begriff der „Behörde“ die wörtliche 

Umsetzung der entsprechenden Regelung der 

Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie ist, ist der 

Begriff nicht konkret genug: Unklar bleibt, ob 

über Büro- bzw. Verwaltungsgebäude hinaus 

hiervon weitere öffentliche Einrichtungen wie 

Schulen, Kindergärten, Universitäten, Kranken-

häuser usw. umfasst sind. 

Die Vorbildfunktion des § 4 GEG würde durch 

den § 4 (2) GEG dann gestärkt werden, wenn 

die Informationen über das Internet hinausge-

hend, vor allem gerade auch vor Ort in den 

Behörden prominent dargestellt vermittelt wer-

den würden. Hierdurch würden die Behördenbe-

sucher die Behörde direkt als Vorbild in Sachen 

energieeffizientes und klimafreundliches Bauen 

wahrnehmen. 

Wirtschaftlichkeitsgrundsatz 

Grundsätzlich ist der in § 5 GEG festgelegte der 

Wirtschaftlichkeitsgrundsatz unverändert beizu-

behalten. Potenzielle Immobilieninvestoren sind 

durch Informationskampagnen zur Energieeffizi-

enz und Klimaschutz zu sensibilisieren und die 

Investitionsentscheidungen sind durch geeignete 

Fördermaßnahmen zu unterstützen. 

Eine weitere Vereinfachung ließe sich durch die 

Aufnahme des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes im 

Sinne der aktuellen HeizkostenVO in  

§ 6 Abs. 3 GEG erzielen. 

Dabei sei jedoch grundsätzlich angemerkt, dass 

Klimaschutz eine globale Herausforderung 

ist, die nationale Maßnahmen erfordert, welche 

jedoch mit Augenmaß ergriffen werden müssen. 

Dies wird umso deutlicher, wenn man feststellt, 

dass zwischen 1990 und 2015 rund 25 % der 

CO2-Emissionen Deutschlands reduziert wur-

den, diese international jedoch lediglich einen 

Anteil von 0,8 % ausmachen. Mithin kann 
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Deutschland gerade auch durch den  

Export an Energieeffizienztechnologien und -

Dienstleistungen effizient zum globalen Klima-

schutz beitragen. 

Grundsätzlich ist positiv zu werten, dass die 

sogenannte „graue Energie“ keine Berücksich-

tigung im vorliegenden Gesetzesentwurf gefun-

den hat. Bereits jetzt belasten die mit den zu 

erbringenden Nachweisen verbundenen büro-

kratischen Prozesse die Baupraxis in erhebli-

cher Weise. 

Gleichwohl müssen die nationalen Energieeffizi-

enz- und Klimaschutzmaßnahmen weiter voran-

getrieben werden, und das eben gerade auch im 

Gebäudebereich. 

Anerkannte Regeln der Technik 

Es ist nicht unmittelbar nachvollziehbar, weshalb 

nach § 7 (2) GEG auch Normen und technische 

Vorschriften anderer Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union zu den anerkannten Regeln 

der Technik gehören sollen. Dabei ist zunächst 

fraglich, ob der Begriff der „anerkannte Regeln 

der Technik“ als Rechtsbegriff überhaupt in den 

im genannten Paragraphen aufgezählten Län-

dern juristisch verstanden und angewandt wird. 

Auch ist fraglich, wie zu verfahren ist, wenn in 

den anderen Ländern geringere Anforderungen 

an bspw. die Luftdichtheit bestehen. Zwar ist 

diese Passage bereits in der aktuellen EnEV 

enthalten, doch sollte eine Konkretisierung 

vorgenommen werden, so dass lediglich auf die 

in Deutschland anerkannten Regeln der 

Technik abgestellt wird. Mit einer solchen Ein-

schränkung wir die Verständlichkeit und Rechts-

sicherheit des GEG gestärkt. 

Zu begrüßen ist, dass mit § 8 GEG auch neben 

den Auftragnehmern auch die Eigentümer und 

Bauherren in die Pflicht des Gesetzes genom-

men werden. 

Unter anderem mit der Berufsausbildung zum 

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 

Klimatechnik, oder auch dem Elektroniker Ener-

gie- und Gebäudetechnik, sind die einschlägigen 

Fachhandwerker bestens für die mit § 9 GEG 

adressierten Handlungsfelder vorbereitet. Einer 

gesonderten Fortbildung hierzu bedarf es 

nicht, da zwischen einer solchen und der ge-

nannten Ausbildung keine hinreichende Abgren-

zung besteht, eine solche jedoch zur Rechtferti-

gung einer Fortbildung erforderlich wäre. Die 

vorgesehene Neuregelung sollte daher gestri-

chen und stattdessen auf die einschlägige 

Berufsausbildung verwiesen werden. Des 

Weiteren ist zu berücksichtigen, dass im Falle 

der Einführung einer Fortbildung nach den Maß-

gaben der 2009/28/EG ein Zertifizierungssystem 

vorgeschlagen wird, das zeitlich befristete Man-

date vorsieht und damit eine deutlich geringere 

Qualität der beruflichen Handlungsfähigkeit be-

scheinigen würde, als dies mit Abschluss der 

beispielhaft oben genannten Ausbildungen der 

Fall ist. 

Niedrigstenergiegebäudestandard 

Zum Zweck der Umsetzung der EU-

Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie wird mit  

§ 10 GEG der Niedrigstenergiegebäudestandard 

auf dem aktuell geltenden Standard nach „EnEV 

2016“ festgelegt. Dies ist begrüßenswert, da dies 

dem Anspruch der Bezahlbarkeit des Bauens 

Rechnung trägt und zudem weiterhin die Förde-

rung noch ambitionierter energetischer Stan-

dards ermöglicht. 

Die mit § 10 (2) 3 GEG vorgesehene Anerken-

nung selbsterzeugter erneuerbaren Energie zur 

Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs, 

begrüßen. Damit wird anerkannt, dass Gebäude 

zunehmend zu Kraftwerken werden. Insbeson-

dere die Nutzung von Photovoltaikanlagen im 

Zusammenwirken mit Speichern und Ener-
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giemanagementsystemen birgt ein großes Po-

tential, beispielsweise für die Elektromobilität. 

Die in § 10 (3) GEG formulierte Ausnahme, 

wonach „die Anforderungen an die Errichtung 

von einem Gebäude nach diesem Gesetz [nicht 

gelten], soweit ihre Erfüllung anderen öffentlich-

rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit, zum 

Brandschutz, zum Schallschutz, zum Arbeits-

schutz oder zum Schutz der Gesundheit entge-

gensteh[en].“, sollte gestrichen werden. Die 

Ausnahme ist sehr weit gefasst und lässt unter-

schiedliche Interpretationen zu. Eine adäquate 

Ausnahme wäre: „Die Anforderungen an 

Höchstwerte einzelner Komponenten für die 

Errichtung von einem Gebäude nach diesem 

Gesetz gelten nicht, soweit ihre Erfüllung ande-

ren öffentlich-rechtlichen Vorschriften …“. 

Lüftung 

Vor dem Hintergrund der gut isolierten Gebäu-

dehülle erlangt die Lüftung eine immer größere 

Bedeutung. Daher ist nicht nachvollziehbar, 

weshalb die für ein gutes Raumklima wichtigen 

Anforderungen aus § 6 (2) EnEV 2009 wegge-

fallen sind. Diese Anforderungen sollten in  

§ 13 GEG wieder aufgenommen werden, so 

dass klar wird, dass „zu errichtende Gebäude [so 

auszuführen sind], dass der zum Zwecke der 

Gesundheit und Beheizung erforderliche Min-

destluftwechsel sichergestellt ist.“ 

Sommerlicher Wärmeschutz 

Nach § 14 (4) GEG ist Sommerlicher Wärme-

schutz von Gebäuden mit Anlagen zur Kühlung 

nur erforderlich, wenn sich die Investitionen für 

diese baulichen Maßnahmen innerhalb deren 

üblicher Nutzungsdauer rechnen. Diese Wirt-

schaftlichkeit ist jedoch kaum nachzuweisen, da 

die Entwicklung der Energiekosten unabsehbar 

ist. Hier sollte der Grundsatz des „Efficiency-

First“ eingehalten werden und die Anforderung 

an den Sommerlichen Wärmeschutz nicht 

geschwächt werden. Daher halten wir es für 

angebracht, denn § 14 (4) GEG zu streichen. 

Baulicher Wärmeschutz 

Den sich auf die wärmeübertragende Umfas-

sungsfläche beziehenden Transmissionswärme-

verlust des jeweiligen Referenzgebäudes pau-

schal mit einem Faktor X zu multiplizieren, wie in 

den §§ 16, 50, 51, 53 und 90 GEG vorgesehen, 

halten wir für kritisch, da die U-Werte der Ge-

bäudehülle nicht die Gesamtenergieeffizienz 

der Hülle beschreiben: Transparente Bauteile 

weisen nicht nur energetische Verluste, sondern 

auch solare Gewinne auf, die nicht als U-Wert 

beschrieben werden. Da die Maßgabe zum bau-

lichen Wärmeschutz gemäß des Referenzge-

bäudes ausreichend ist, schlagen wir keine Mul-

tiplikation mit einem Faktor X vorzunehmen. 

Falls man über die Festlegung hinausgehend 

wollen würde, ließe sich die energetische Quali-

tät der Gebäudehülle an einem äquivalenten 

H’T,eq ausrichten. 

Berechnung Jahres-Primärenergiebedarf 

Dass die in § 20 (2) GEG genannten Normen 

DIN 4108-6 und DIN 4701-10 lediglich bis zum 

31.12.2023 anwendbar sein sollen, halten wir für 

nicht zielführen. Die Normen haben sich bewährt 

und liefern hinreichend genaue und transparente 

Ergebnisse. Sich alleine auf die DIN V 18599 

stützen zu wollen, ist insofern problematisch, 

da die Norm von den am Bau Beteiligten in der 

Regel nicht genutzt wird. Die Norm müsste zu-

nächst praxisgerecht überarbeitet werden, bevor 

sie als alleinige Bemessungsnorm herangezo-

gen wird. 

Zwar begrüßen wir prinzipiell die Umstellung 

auf Primärenergie, wobei die Höhe der Primär-

energiefaktoren ausschließlich technisch bedingt 

sein und tatsächlich nur den Primärenergieein-
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satz abbilden sollten, jedoch darf die Anforde-

rungsgröße „Endenergie“ nicht umgestellt 

werden. Eine Umrechnung der Endenergie mit-

tels Emissionsfaktoren in CO2-Äquivalente, wie 

dies in Anlage 8 bereits vorgesehen ist, er-

scheint hingegen möglich. Weitergehende Ände-

rungen der Anforderungsgröße „Endenergie“ 

sind aber abzulehnen, da diese mit erheblichen 

Umstellungen und Schulungsbedarf der Planer 

und Ausführenden verbunden wäre. 

Primärenergiefaktoren 

Dass die Primärenergiefaktoren weitgehend 

unverändert bleiben und direkt in § 22 GEG 

sowie der Anlage 4 GEG geregelt werden, be-

grüßen wir. In diesem Zusammenhang wäre es 

sinnvoll, wenn die Diskussionen um die Bilanzie-

rung im Bereich KWK/Fernwärme nunmehr zu 

einem Ende kommen würden. Der aktuelle 

„Rückzieher“ von der angekündigten Einführung 

der Carnot-Methode verstärkt den Eindruck, 

dass unter Verletzung des Prinzips der Techno-

logieoffenheit und Wirtschaftlichkeit bestimmte 

monopolistische Strukturen der Wärmever-

sorgung politisch gestärkt werden sollen. Dies 

lehnen wir ab. 

Anrechnung von Strom aus erneuerbaren 

Energien 

Photovoltaik-Anlagen mit einem Speicher sind 

ein flexibel einsetzbares Versorgungssystem. 

Daher begrüßen wir, dass Stromspeicher nach  

§ 23 (2) GEG in die Ermittlung des Jahres-

Primärenergiebedarfs Eingang finden sollen. 

Unserer Auffassung nach ist der Speicher-

Bonus jedoch zu gering bemessen. Der pri-

märenergetische Vorteil eines Systems mit 

Speicher, gegenüber einem PV-System ohne 

Speicher liegt bei lediglich 5 Prozentpunkten. 

Hier ist eine angemessene Erhöhung erforder-

lich, um einen Anreiz zum Einsatz solcher Sys-

teme zu setzen und den realen primärenergeti-

schen Mehrwert eines solchen Systems ange-

messen zu berücksichtigen. 

Länder-Öffnungsklausel 

Kritisch sehen wir die mit § 52 (6) GEG vorgese-

hen Länder-Öffnungsklausel zur Begründung 

einer Nutzungspflicht für Erneuerbare Ener-

gien im Bestand. Dass sich mit solchen Rege-

lungen die Akzeptanz einer energetischen Sa-

nierung verringert und die Nachfrage nach ent-

sprechen-den Sanierungen sinkt, hat sich bereits 

dort gezeigt, wo eine solche Pflicht bereits be-

steht. 

Wartung und Instandhaltung 

Gemäß § 59 GEG müssen Komponenten, die 

einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungs-

grad von Anlagen und Einrichtungen der Hei-

zungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der 

Warmwasserversorgung haben, vom Betreiber 

regelmäßig gewartet und instandgehalten wer-

den. Unserer Auffassung nach sollte dies auch 

für Erzeugungsanlagen gelten, deren Strom 

auf den Jahres-Primär-Energiebedarf des Ge-

bäudes angerechnet wird. Grund hierfür ist, 

dass die Betriebsbereitschaft und der reibungs-

lose Betrieb für die gesetzlichen Vorgaben an 

den Energieverbrauch bzw. die Energieeffizienz 

bedeutsam sind, soweit eine Anrechnung statt-

findet. 

Rohrleitungsdämmung 

Die Regelungen zu Rohrdämmungen nach  

§ 68 GEG erscheinen praxisfremd. Beispiels-

weise ist die in § 68 Abs. 1 Nr. 1 GEG vorgese-

hene Regelung, nach der Wärmeverteilungslei-

tungen nur gedämmt werden müssen, wenn sie 

„durch Räume von Nutzern führen, die die Wär-

meabgabe nicht beeinflussen können“ miss-

verständlich. Zudem lässt der § 68 (1) GEG ei-

nen erheblichen Planungsaufwand befürchten, 
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da die Formulierungen zu theoretischer sind und 

sich nur rechnergestützt ermitteln lassen wer-

den. Dies dürfte gerade für kleinere Bauvorha-

ben unrealistisch sein.  

Da die Ziffern 1 und 2 des § 68 (1) GEG zu Un-

klarheiten und somit absehbar zu Rechtsstreitig-

keiten führen, sollte die bestehende EnEV Re-

gelung ohne Verschärfung übernommen 

werden. Für eine konkretisierende Vereinfa-

chung schlagen wir vor, den § 68 (1) 1 und 2 

GEG jeweils durch die Verwendung der Formu-

lierung: „die längenbezogene Wärmedurch-

gangszahl der Dämmung aller Wärmevertei-

lungsleitungen des Gebäudes …“ zu konkretisie-

ren. 

Des Weiteren sollten die mit § 68 (2) GEG 

adressierten Dämmschichtdicken nicht extra, 

sondern direkt in einer anhängenden Tabelle 

im Gesetz selbst geregelt sein. Eine zusätzliche 

Veröffentlichung dient nicht der Vereinfachung 

des Gesetzes. 

Die mit § 70 (2) GEG einhergehende starke 

Einschränkung der dämmenden Nachrüstung 

von Wärmeverteilungssystemen und Warmwas-

serleitungen ist nicht nachvollziehbar. Diese 

verhältnismäßig niederschwelligen Maßnahmen 

weisen in der jetzigen EnEV-Ausführung eine 

durchschnittliche Amortisationszeit von einem 

halben bis zwei Jahren auf. Daher sollte hier 

keine Einschränkung vorgenommen werden. Der 

Absatz ist zu streichen. 

Betriebsverbot für Heizkessel 

Das mit § 71 GEG vorgesehen Betriebsverbot 

für Heizkessel sollte für Anlagen die Anfang der 

90er Jahre errichtet wurden nicht aufgeweicht 

werden. Vielmehr sollten die beiden Absätze (1) 

und (2) des § 71 GEG zusammengefasst wer-

den. Der Stichtag des 1. Januar 1990 sollte 

gestrichen werden und der Zeitraum sollte auf 

25 Jahre verkürzt werden. Auch sollte neben 

dem Anlagenalter die Effizienzklassen aufge-

nommen werden. 

Weiterbildungen der Bau-, Ausbau- und anla-

gentechnischen Gewerke, die nicht nur helfen, 

die Qualität der Bauplanung und -ausführung zu 

steigern, sondern die auch dazu beitragen, die 

energetische Gebäudesanierung zu fördern – 

wie beispielsweise der Heizungs-Check – sollten 

auch gesetzlich gewürdigt werden. Der Hei-

zungs-Check sollte insofern als Instrument zur 

Aufrechthaltung der energetischen Qualität von 

Wärmeerzeugungsanlagen im GEG verankert 

werden. 

Fachkunde für Inspektionen von  

Klimaanlagen 

Es ist erfreulich und angemessen, dass mit dem 

vorliegenden Entwurf des GEG nun auch Meis-

ter im Installateur- und Heizungsbauer-

Handwerk berechtigt sein sollen Klimaanlagen 

zu warten. Weshalb die mit § 76 (2) 1 GEG 

adressierten Hochschulabsolventen bereits 

nach einem Jahr Berufserfahrung Klimaanla-

gen inspizieren dürfen sollen, die in § 76 (2) 3 

GEG genannten Handwerker als praxiserfah-

rene Experten eine solche Inspektion jedoch 

erst nach drei Jahren Berufserfahrung durch-

führen dürfen, ist unverständlich. Um der Exper-

tise der Handwerker Rechnung zu tragen, sollten 

bereits gesammelte Praxiserfahrung vor der 

Meisterprüfung als hinreichende Berufserfahrung 

angerechnet werden. Der § 76 (2) 4 GEG ist zu 

streichen, da nicht klar ist welche zulassungs-

freien Gewerke zu solchen Inspektionen befähigt 

sein sollten. 

Energieausweis 

Im Zusammenhang mit § 78 GEG bedauern wir, 

dass die Option verbrauchsbezogener Gebäu-

deenergieausweise ungeachtet ihrer begrenzten 
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Aussagekraft weiterhin bestehen bleibt. Weiter-

hin erachten wir ausschließlich den bedarfsorien-

tierten Gebäudeenergieausweis als tatsächlich 

zielführend. Der Energieverbrauchsausweis 

sollte abgeschafft werden. 

Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn ein 

Muster für den Energieausweis den Marktak-

teuren zur Verfügung gestellt werden würde. 

Dies würde die einheitliche Erstellung erleich-

tern. 

Energieausweis Vor-Ort-Begehung 

Die in § 83 GEG vorgesehene Regelung, dass 

ein Energieausweis auch anhand von „geeigne-

ten Bildaufnahmen des Gebäudes“ erstellt wer-

den können soll, ist in jedem Fall zu streichen. 

Lediglich durch eine Vor-Ort-Begehung kann 

der energetische Zustand eines Gebäudes an-

gemessen beurteilt werden. 

Energieausweis Angaben 

Dass nach § 84 GEG nun auch Angaben zu den 

Treibhausgasemissionen im Energieausweis zu 

machen sind, ist begrüßenswert. Dabei ist je-

doch zu beachten, dass die in Anlage 8 abge-

bildeten Emissionsfaktoren von denen die in 

den Bundesförderprogrammen verwendet 

werden abweichen. Diese Werte sind entspre-

chend anzugleichen. 

Energieausweis Einschränkung 

Die in § 86 Satz 1 GEG enthaltene Einschrän-

kung „… und liegt zu diesem Zeitpunkt ein 

Energieausweis vor, …“ sollte gestrichen wer-

den, um die Verwendung des Energieausweises 

beim Verkauf, der Vermietung der Verpachtung 

und dem Leasing von Gebäuden und Wohnung 

zu stärken. 

 

Energieausweise Ausstellungsberechtigung 

Die in § 87 GEG vorgesehene Ausweitung der 

Ausstellungsberechtigung von Energieaus-

weisen auf Handwerker begrüßen wir aus-

drücklich. 

Förderung 

Wenngleich die Förderung der Nutzung erneu-

erbarer Energien sinnvoll und erfreulich ist, muss 

mit den §§ 88, 89 und 90 GEG sichergestellt 

sein, dass die Förderfähigkeit mit dem Bundes-

haushaltsgesetz in Einklang steht. Denn bis-

lang galt stets der Grundsatz: „Was der Staat 

fordert, das kann er nicht fördern.“ 

Erfüllungsnachweis 

Wenngleich positiv ist, dass mit § 91 GEG Bau-

herren und Eigentümer gleichermaßen in die 

Pflicht zur Umsetzung genommen werden, ist 

kritisch zu werten dass, sowohl was die Zustän-

digkeit der Behörde als auch die Ausstellungbe-

rechtigung selbst angeht, auf Landesrecht abge-

stellt wird. Ländergrenzen übergreifend tätige 

Betriebe werden hierdurch mit Komplikationen in 

der Nachweiserbringung konfrontiert. Hier bedarf 

es einer bundeseinheitlichen Regelung. 

Zudem muss klargestellt werden wer den Erfül-

lungsnachweis erbringt. In jedem Fall kann das 

nicht der einzelne Unternehmer sein. Ein derarti-

ger Erfüllungsnachweis darf nicht im Sinne einer 

Unternehmererklärung, wie in § 95 (2) GEG 

genannt, erbracht werden. 

Feuerstättenschau 

Nach § 96 (1) 2 GEG hätte der bevollmächtigte 

Bezirksschornsteinfeger im Rahmen jeder Feu-

erstättenschau regelmäßig die Rohrleitungs-

dämmung zu prüfen. Eine einmalige Prüfung 

mit dem entsprechenden Vollzug durch die zu-
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ständige Behörde sollte jedoch ausreichend 

sein. 

Gebäudedatenbank 

Die Möglichkeit, Energieausweise für den Auf-

bau einer energetischen Gebäudedatenbank zu 

nutzen, bleibt in § 97 GEG leider ungenutzt. Da 

von jedem Energieausweis ein Datensatz mit 

energetischen Daten vorhanden ist, wäre eine 

Nutzung der nicht personenbezogenen Daten 

dafür ohne weiteren Aufwand möglich. Innerhalb 

von 10 Jahren wäre auf diese und Weise fast 

der gesamte Gebäudebestand Deutschlands 

abgebildet. 

Innovationsklausel 

Mit § 102 (1) GEG wird eine „Mindestqualität der 

Anforderungen an die wärmeübertragende Um-

fassungsfläche“ für jedes einzelne Gebäude 

beschrieben. Demnach sollen die Wärmedurch-

gangskoeffizienten der geänderten Außenbautei-

le die Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffi-

zienten nach § 48 GEG in Verbindung mit Anla-

ge 7 GEG, um nicht mehr als 40 Prozent über-

schreiten dürfen. Diese Festlegung existiert in 

der EnEV bisher nicht. Nach § 50 (1) GEG darf 

der Höchstwert des spezifischen, auf die wär-

meübertragende Umfassungsfläche bezogenen 

Transmissionswärmeverlusts um nicht mehr als 

40 Prozent überschritten werden, was auch die 

teilweise Beibehaltung alter Bauteile ermöglicht. 

Wozu neue Bauteile allerdings schlechter als 

nach Anlage 7 ausgeführt werden sollten, er-

schließt sich uns nicht. Die Höchstwerte nach 

Anlage 7 sollten eingehalten werden. Insofern 

schlagen wir vor § 102 (1) GEG wie folgt zu än-

dern: „Die Mindestqualität nach Satz 2 gilt als 

erfüllt, wenn die Wärmedurchgangskoeffizienten 

der geänderten Außenbauteile jedes einzelnen 

Gebäudes die Höchstwerte der Wärmedurch-

gangskoeffizienten nach § 48 in Verbindung mit 

Anlage 7 um nicht mehr als 40 Prozent über-

schreiten“. 

Gemischt genutzte Gebäude 

Eine weitere Präzisierung und damit verbesserte 

Anwendbarkeit des GEG ließe sich durch eine 

genauere Definition der „gemischt genutzten 

Gebäude“ in § 105 GEG erzielen. Die Praxis hat 

gezeigt, dass immer wieder Unklarheiten ent-

stehen, da die Formulierung, dass sie einen 

„nicht unerheblichen Teil der Gebäudenutzfläche 

umfassen“, zu vage ist. Wir empfehlen, die Kon-

kretisierungen aus den Auslegungsfragen zur 

Energieeinsparverordnung – Teil 11 der DiBt-

Auslegung – zu verwenden. 

Wärmeversorgung im Quartier 

Auf den ersten Blick erscheint der § 106 GEG 

als Förderung einer Technologie, der Nah- und 

Fernwärmenetze. In Verbindung mit § 108 GEG 

ist der § 106 GEG daher kritisch zu sehen. 

Anschluss- und Benutzungszwang 

Anschluss- und Benutzungszwänge nach  

§ 108 GEG halten wir für den falschen Weg, 

Akzeptanz für die Energiewende zu erzielen. 

Solche Zwänge verzerren den Markt, bringen 

den Nutzern keine Kosteneinsparung oder Vor-

teile in der Ökobilanz und verhindern eine maß-

geschneiderte und insofern optimierte gebäude-

individuelle Sanierungslösung. Wie in der Studie 

„Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung im 

deutschen Wärmemarkt“ vom August 2016 auf-

gezeigt wurde, führt eine zentrale Wärmeerzeu-

gung und -verteilung nicht per se zu einer Ener-

gieeinsparung. Auch deshalb sollte § 108 GEG 

gestrichen werden. In jedem Fall sollte das in 

der neuen Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie 

vorgesehene Recht den Anschluss an ein inef-

fizientes Fernwärme-/Fernkälte-System zu kün-

digen, umfassen. Mindestens muss der § 108 

https://www.zvshk.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=2786&u=0&g=0&t=1561831812&hash=02a7d4e34f69349f62e00eaad4a1442812ca8ce9&file=fileadmin/zvshk.de/user_upload/Onlineshop/kostenlose_downloads/Studie_Dezentrale_vs_zentrale_Waermeversorgung.pdf
https://www.zvshk.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=2786&u=0&g=0&t=1561831812&hash=02a7d4e34f69349f62e00eaad4a1442812ca8ce9&file=fileadmin/zvshk.de/user_upload/Onlineshop/kostenlose_downloads/Studie_Dezentrale_vs_zentrale_Waermeversorgung.pdf
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GEG jedoch ein Wirtschaftlichkeitsgebot umfas-

sen. 

Energieausweis Übergangsbestimmungen 

In § 112 (3) GEG werden Energieberater die 

die Prüfung nach dem 25. April 2007 absolviert 

haben, von der Erstellung der Energieausweise 

ausgeschlossen. Das kann nicht gewollt sein. 

Die Übergangsregelungen müssen daher so 

gestaltet sein, dass alle ausgebildeten Energie-

berater entsprechend ihrer Qualifikation weiter-

hin Energieausweise ausstellen dürfen. 

Dämmstärke 

In der Anlage 7 GEG ist gegenüber der Anlage 

3 der EnEV, eine Passage zu „Dämmschichten 

auf der Außenseite einer bestehenden Wand“ 

eingefügt worden. Die ergänzten Anforderun-

gen des U-Wertes von 0,24 W/(m²K) führen im 

Ergebnis zu Dämmschichtstärken von 12 bis 14 

cm. Nach dem Aufbringen der Dämmmaterialien 

auf die Außenwand, ergeben sich 15 bis 17 cm 

starke Fassadendämmungen die über die 

Altfassade hinausreichen und bei den Gebäude-

eigentümern erfahrungsgemäß auf mangelnde 

Akzeptanz stoßen. Um Sanierungen in der Brei-

te voranzubringen und die Sanierungsquote zu 

steigern, sollte ein U-Wert von 0,35 W/(m²K) 

verwendet werden. 

./. 




